B i t t e   f r i s t g e r e c h t   a u s f ü l l e n

Erhebungsblatt für die Feststellung des Besoldungsdienstalters

	im Dienstweg (Lehrperson - Schulleitung – Bildungsdirektion f. Stmk) per ISO Web


	
Zu- und Vorname, Amtstitel:

	
Stammschule: 

	
Versicherungsnummer: 
	
Personalzahl: 




Ich habe das Merkblatt zur Berechnung des Besoldungsdienstalters der Bildungsdirektion für Steermark im Rahmen der Übergabe meines Dienstvertrages/Sondervertrages zur Kenntnis genommen und wurde über die gem. § 26 Abs. 2 und Abs. 3 Vertragsbedienstetengesetz – VBG 1948, i.d.g.F., anrechenbaren Vordienstzeiten nachweislich belehrt.

Ich gebe folgende zurückgelegte Zeiten aus einem Dienstverhältnis (etwa zu einer Gebietskörperschaft, zu einer Einrichtung der EU), Zeiten des Präsenz- bzw. Zivildienstes sowie Zeiten der Ausübung einer nützlichen Berufstätigkeit oder eines nützlichen Verwaltungspraktikums bekannt.

Zeiten, die nicht am Erhebungsblatt aufscheinen, können beim Besoldungsdienstalter nicht berücksichtigt werden:

	
Nr.
	Art der Tätigkeit;
	        Zeitraum
	Dienstzeugnis/
Nachweis

	
	Dienstgeber bzw. Arbeitgeber
	
       von TTMMJJ
	
       bis TTMMJJ
	beiliegend
	noch 
ausständig*

	A
	Beginn/Ende Bachelorstudium
	
	
	
	

	B
	Beginn/Ende Masterstudium
	
	
	
	


 
	1
	
	
	
	☐
	☐
	2
	
	
	
	☐
	☐
	3
	
	
	
	☐
	☐
	4
	
	
	
	☐
	☐
	5
	
	
	
	☐
	☐
	6
	
	
	
	☐
	☐
	7
	
	
	
	☐
	☒
	8
	
	
	
	☐
	☐
	9
	
	
	
	☐
	☐
	10
	
	
	
	☐
	☐
	11
	
	
	
	☐
	☐
	12
	
	
	
	☐
	☐
	13
	
	
	
	☐
	☐
	14
	
	
	
	☐
	☐
	15
	
	
	
	☐
	☐
	16
	
	
	
	☐
	☐
	17
	
	
	
	☐
	☐
	18
	
	
	
	☐
	☐


[bookmark: _Hlk182482853]Legen Sie dem Erhebungsbogen unbedingt einen Studienerfolgsnachweis (Bachelorzeugnis, Masterzeugnis, Diplomzeugnis, Sponsionsbescheid, Transcript of Records) aus dem die Gesamtsumme der ECTS und das Datum des Studienbeginns ersichtlich ist, sowie einen Versicherungsdatenauszug der Österreichischen Sozialversicherung bei.

* Bitte beachten Sie dabei folgende Fristen:
Die Bekanntgabe der Vordienstzeiten muss innerhalb von drei Monaten nach Übernahme Ihres Dienstvertrages der Bildungsdirektion für Steiermark schriftlich mitgeteilt werden. Verspätet vorgebrachte Zeiten können bei der Prüfung nicht berücksichtigt werden!
Die Nachweise über Ihre Vordienstzeiten sind spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Übernahme Ihres Dienstvertrages zu übermitteln. Wird ein Nachweis nicht fristgerecht erbracht, ist diese Vordienstzeit gemäß § 26 Abs. 6 VBG nicht anrechenbar.


Ich erkläre, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.


	
Datum: 
	
eigenhändige Unterschrift:
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